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Sehr geehrter Herr Stadtbürgermeister Krügel, 

sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder des Stadtrates,  

 

die Stellungnahmen der Behörden, der sonstigen Träger öffentlicher Belange, der Öffent-

lichkeit und der benachbarten Gemeinden aus den Verfahren gemäß §§ 2 (2), 3 (1) und 

4 (1) BauGB liegen vor. Die Ergebnisse sind durch den Ortsgemeinderat zu bewerten, 

abzuwägen und im weiteren Verfahren zu beachten.“ 

 

Folgende eingebrachte Anregungen sind zu würdigen: 

I. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB ............................................ 4 
1. Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Insel Silberau 1, 56129 Bad Ems, Schreiben 

vom 19.08.2024 ............................................................................................... 4 
2. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, 

Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Postfach 1227, 56402 Montabaur, Schreiben vom 

06.08.2024 ...................................................................................................... 9 
3. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, Postfach 

200361, 56003 Koblenz, Schreiben vom 24.07.2024 ......................................... 13 
4. Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Postfach 100255, 55133 

Mainz, E-Schreiben vom 21.08.2024 ................................................................. 14 
5. Landesbetrieb Mobilität Diez, Goethestraße 9, 65582 Diez, Schreiben vom 

21.08.2024 .................................................................................................... 19 
6. Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems-Nassau, Klimaschutzmanagement, 

Bleichstraße 3, 56130 Bad Ems, E-Mail vom 22.07.2024..................................... 20 
7. Industrie- und Handelskammer, Regionalgeschäftsstelle Montabaur, Postfach 1261, 

56402 Montabaur, Schreiben vom 08.08.2024 .................................................. 22 
8. Staatsbad Bad Ems GmbH, Römerstraße 8, 56130 Bad Ems, E-Mail vom 15.08.2024

 23 
9. Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest, PTI 14, 

Moselweißer Straße 70, 56073 Koblenz, E-Mail vom 23.07.2024 ......................... 24 
10. Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH, Zurmaiener Straße 175, 54292 Trier, 

E-Mail vom 15.08.2024 ................................................................................... 28 
11. Syna GmbH, Ludwigshafener Straße 4, 65929 Frankfurt am Main, Schreiben vom 

31.07.2024 .................................................................................................... 30 
12. Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Postfach 6307, 30063 Hannover, 

Schreiben vom 22.07.2024 .............................................................................. 32 
13. Generaldirektion Kulturelles Erbe Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Koblenz, 

Niederberger Höhe 1, 56077 Koblenz, Schreiben vom 19.08.2024 ....................... 33 
14. Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und benachbarter Kommunen ohne 

Anregungen oder Bedenken .............................................................................. 37 
II. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) 

BauGB ...................................................................................................... 38 
1. Praxis / Dialyse- und Lipid-Aphresezentrum, Bad Ems, Schreiben vom 23.07.2024 .. 38 
2. Stiftung Scheuern, am Burgberg 16, 56377 Nassau, E-Mail vom 23.07.2024 ......... 41 

III. Stellungnahmen gemäß § 2 (2) BauGB .......................................................... 51 
- keine .............................................................................................................. 51 
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Die Stellungnahmen werden zunächst zusammengefasst (kursiv gedruckt), danach erfolgt 

die Abwägung und diese mündet, falls erforderlich, in einem Beschlussvorschlag. Dem 

Abwägungsdokument ist eine Zusammenstellung aller Stellungnahmen beigefügt 

 

 

Erarbeitet: Stadt-Land-plus GmbH 

Büro für Städtebau und Umweltplanung 

 

 

 

i.A. Kai Schad/bo  

B. Eng. Landschaftsarchitektur  

Boppard-Buchholz, September 2024 
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I. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange gemäß § 4 (1) BauGB 
 

1. Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Insel Silberau 1, 56129 Bad Ems, Schreiben vom 19.08.2024 

Seitens der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises werden folgende Stellungnahmen 

abgegeben: 

 

wir bedanken uns für die Übersendung Ihres v. g. Schreibens. Nach Durchsicht der Unterlagen ge-
ben wir folgende Anregungen zur Planung:  
 
Untere Naturschutzbehörde:  

 

 
 

 

 

 

 

 

Abwägung: 

Die Anregung läuft der Planungs- und Gestaltungsfrei-

heit der betroffenen Parteien entgegen. Die Möglichkeit 

einer vollen oder teilweisen Aufnahme in die Textfest-

setzungen oder die Hinweise ist zum nächsten Verfah-

rensschritt zu prüfen. 

 

 

Brandschutzdienststelle: 
 

 

 

Inhalt: 

Grundsätzlich keine Bedenken unter Voraussetzung be-

stimmter Vorgaben. 
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1. Sicherstellung des Grundschutzes mit Löschwasser. 

Abwägung: 

Die Planung entspricht in Nutzung und Kubatur unge-

fähr dem Bestand. Es ist von einer hinreichenden Lösch-

wasserversorgung auszugehen. Ein entsprechender 

Nachweis ist im Rahmen der konkreten Ausführungs-

planung zu erbringen. Gegebenenfalls muss Löschwas-

ser für die konkreten Vorhaben vorgehalten werden. 

 

2. Einplanung Feuerwehrzufahrten laut Richtlinien. 

Abwägung: 

Die Vorschriften sind im Rahmen der konkreten Ausfüh-

rungsplanung zu beachten. Eine Festlegung von konkre-

ten Gebäudezugängen ist für einen Angebotsbebau-

ungsplan nicht sinnvoll. 

 

3. Anwendung der Richtlinien für Flächen bei Flucht- 

und Rettungswegen ist sicherzustellen. 

Abwägung: 

Die Vorschriften sind im Rahmen der konkreten Ausfüh-

rungsplanung zu beachten. Eine Festlegung von konkre-

ten Aufstellflächen ist für einen Angebotsbebauungs-

plan nicht sinnvoll. 
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Erfordernis einer wasserrechtlichen Genehmigung für 

Gewässer III. Ordnung  

Abwägung: 

Die Stellungnahme ist zur Kenntnis zu nehmen und be-

trifft die konkrete Ausführungsplanung. Die Hinweise 

sollten um eine entsprechende Information erweitert 

werden. 

 

Abwägung: 

Die Stellungnahme ist zur Kenntnis zu nehmen und be-

trifft die konkrete Ausführungsplanung.  

 
 

Abwägung: 

Die Stellungnahme ist zur Kenntnis zu nehmen, die Be-

gründung sollte um die entsprechenden Angaben er-

gänzt werden. Eine relevante Gefährdung kann nach 

Aussagen der SGD Nord (nachfolgende Stellungnahme) 

nicht festgestellt werden. 

 

 

Grenzen der festgestellten Überschwemmungs- u. Risi-

kogebiete sind bei der Planung einzutragen. Ebenfalls 

der Hinweis auf mögliche Überflutung bei Extremhoch-

wasser. Jede Person hat gemäß §5 Abs. 2 WHG Vor-

sorgemaßnahmen gegen mögliche Hochwasserfolgen 

bzw. -schäden zu treffen. 

 

Abwägung: 

Die Stellungnahme ist zur Kenntnis zu nehmen, Hin-

weise und Begründung sollten um die entsprechenden 
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Angaben ergänzt werden. 

 

 

 

 

 

Abwägung: 

Die Stellungnahme ist zur Kenntnis zu nehmen. Die 

Aussagen zu Zisternen und Brauchwasser betreffen die 

spätere bauliche Ausführung. 

 

 

 

 

 

 

 

Das Plangebiet ist im Bestand annähernd vollversiegelt 

durch Überbauung mit einem zentral gelegenen Park-

deck. Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Wasser-

rückhaltung sind damit nicht sinnvoll anwendbar, eine 

Festsetzung wäre damit faktisch weitgehend gegen-

standslos. 

 

Eine Wasserhaushaltsbilanzierung ist aufgrund der voll-

ständigen Bestandsversiegelung nicht sinnvoll, da die 

Planung keinen negativen Effekt auf den örtlichen Was-

serhaushalt haben kann. 
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Beschlussvorschlag:  

• Eine Prüfung der Implementierung einer insektenfreundlichen Beleuchtung erfolgt zum nächsten Verfahrensschritt. 

• Die Hinweise der Textfestsetzungen werden um Angaben zu einem nahegelegenen Gewässer 3. Ordnung erweitert. 

• Die Unterlagen zum Bebauungsplan werden um Angaben zur Sturzflutgefahr ergänzt. 

• Die Unterlagen zum Bebauungsplan werden um Angaben zur teilweisen Lage in einem Überschwemmungsrisikogebiet ergänzt. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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2. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Post-

fach 1227, 56402 Montabaur, Schreiben vom 06.08.2024 

Seitens der SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, 

Montabaur wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Inhalt: 

• Keine Betroffenheit von Oberflächengewässern 

• Grenzlage zu Überschwemmungsgebiet Lahn 

• Teilweise Lage in Überschwemmungsrisikogebiet 

• Keine kartierten Altablagerungsflächen 

• Lage in Schutzzone B2 Heilquellenschutzgebiet 

• Keine Sturzflutgefährdung 

 

Abwägung: 

Die Aussagen der Stellungnahme sind zur Kenntnis zu 

nehmen.  
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Die Aussagen der Stellungnahme zum Heilquellen-

schutzgebiet sind die die Planunterlagen nachrichtlich 

aufzunehmen. Die konkrete Prüfung exakter Bautiefen 

ist im Rahmen der späteren Ausführungsplanung zu 

überprüfen. 
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Beschlussvorschlag:  

• Die Planunterlagen werden um die Aussagen zu Auflagen im Heilquellenschutzgebiet ergänzt. 

 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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3. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, Postfach 200361, 56003 Koblenz, 

Schreiben vom 24.07.2024 

Seitens der SGD Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, Koblenz wird folgende Stellung-

nahme abgegeben: 

 

 
 

 

 

Abwägung: 

Das schalltechnische Gutachten und ggfs. erforderli-

che Maßnahmen, die sich aus diesem ableiten können, 

werden zum nächsten Verfahrensschritt in die Planun-

terlagen übernommen. 

 

Beschlussvorschlag:  

• Das schalltechnische Gutachten und ggfs. erforderliche Maßnahmen, die sich aus diesem ableiten können, werden zum nächsten Verfah-

rensschritt in die Planunterlagen übernommen. 

 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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4. Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Postfach 100255, 55133 Mainz, E-Schreiben vom 

21.08.2024 

Seitens des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Mainz wird folgende 

Stellungnahme abgegeben: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Inhalt: 

- Geltungsbereich des Bebauungsplans wird von Berg-

werksfeld „Mercur“ überdeckt; kein Altbergbau do-

kumentiert. Bergrecht wird von der Stadt Bad Ems 

aufrechterhalten. 

- Das Plangebiet liegt innerhalb der Bewilligung für 

Erdwärme „Ulrike 1“. Zuständig ist die Verbandsge-

meinde Bad Ems-Nassau. 

 

Abwägung: 

Die Stellungnahme ist zur Kenntnis zu nehmen, es 

ergibt sich für die Bebauungsplanebene kein Ände-

rungsbedarf 
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Inhalt: 

- Empfehlung von Baugrunduntersuchungen 

- Angaben über Kontaminationsbereiche, Schad-

stoffspektren u.ä. liegen dem LGB nicht vor. Emp-

fehlung zur Prüfung von Anforderungen für gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse. 

- Kontaktaufnahme zur Stadt Bad Ems oder Verbands-

gemeinde Bad Ems-Nassau bzgl. möglicher Vorha-

ben der Bergwerkseigentümerin.  

 

Abwägung: 

Die Stellungnahme ist zur Kenntnis zu nehmen, die 

Aussagen betreffen die spätere Bauausführung. 
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Abwägung: 

Die Stellungnahme ist zur Kenntnis zu nehmen. Es be-

stehen keine Einwände. 
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Abwägung: 

Die Hinweise der Textfestsetzungen sollten nachricht-

lich um die Aussagen zum Geologiedatengesetz er-

gänzt werden. 

 

Beschlussvorschlag:  

• Die Hinweise der Textfestsetzungen werden um Angaben zum Geologiedatengesetz nachrichtlich ergänzt. 

 

Beratungsergebnis: 
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Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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5. Landesbetrieb Mobilität Diez, Goethestraße 9, 65582 Diez, Schreiben vom 21.08.2024 

Seitens des Landesbetrieb Mobilität Diez wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

 

 

 

 

 

Abwägung: 

Es bestehen keine Bedenken. Die Eintragung der Plan-

zeichnung zur B261 sollte korrigiert werden. 

 

 

 

Beschlussvorschlag:  

• Die Eintragung der Planzeichnung zur B261 wird entfernt. 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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6. Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems-Nassau, Klimaschutzmanagement, Bleichstraße 3, 56130 Bad Ems, 

E-Mail vom 22.07.2024 

Seitens der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems-Nassau wird folgende Stellungnahme 

abgegeben: 

 

 
Zur besseren Lesbarkeit: 

…, 

sehr positiv habe ich den Unterlagen entnommen, dass Dachflächen des Einkaufszentrums 

sowie des Neubaus als Gründach geplant sind. Ebenfalls, dass ein Teilbereich des Neubaus 

mit PV bestückt werden soll. Damit kommt man der Pflicht lt. Landesolargesetz nach. 

 

Folgende Anmerkungen bzw. Aspekte könnten geprüft und in die weiteren Planungen 

aufgenommen werden: 

1. Beschränkungen bei Überdachungen von Stellplätzen gibt es lt. Konzeptentwurf 

nicht. Aufgrund der Parkplatzgröße ist lt. GEIG zu berücksichtigen, dass ab 50 

Stellplätzen überdachte PV-Parkplätze vorzusehen sind. Dieses könnte man mit den 

im Konzept vorgesehenen Elektrotankstellen kombinieren. 

2. Die Strom- und Wärmeversorgung soll lt. Konzept konventionell erfolgen. Hier 

 

 

Abwägung: 

Die Stellungnahme ist zur Kenntnis zu nehmen. Die gel-

tenden Gesetze sind im Rahmen der Ausführungspla-

nung einzuhalten. 

 

Eine Prüfung der Nutzung von Erdwärme kann im Rah-

men der baulichen Ausführung geprüft werden. Eine 

Festlegung auf der Bebauungsplanebene vor Prüfung 

der Machbarkeit ist nicht sinnvoll. 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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könnte geprüft werden, inwiefern nicht ein Teil der erforderlichen Wärme aus un-

serem Stadtstollen bezogen werden könnte. Der Leitungsweg von unserer Einfahrt 

der Tiefgarage bis zur Ampelkreuzung ist sehr überschaubar. 

 

Gerne bringe ich mich mit den beiden zuvor genannten Aspekten in die Planungen ein. 

 

 

 

 

 

 

Das Angebot zur Unterstützung wird gerne im Rahmen 

der weiteren Planung angenommen. 
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7. Industrie- und Handelskammer, Regionalgeschäftsstelle Montabaur, Postfach 1261, 56402 Montabaur, Schreiben 

vom 08.08.2024 

Seitens der Industrie- und Handelskammer, Regionalgeschäftsstelle Montabaur wird fol-

gende Stellungnahme abgegeben: 

 

 
 

 

 

 

Abwägung: 

Die Interessen der individuell betroffenen Firmen wer-

den von der Planung berücksichtigt. 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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8. Staatsbad Bad Ems GmbH, Römerstraße 8, 56130 Bad Ems, E-Mail vom 15.08.2024 

Seitens der Staatsbad Bad Ems GmbH wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

 

Sehr geehrter Herr Ruckdeschel, 

wie bereits telefonisch besprochen, bestehen seitens der Staatsbad Bad Ems GmbH keine 

Bedenken. 

 

Anregungen sind die Einbeziehungen in die Wärmeplanung mit der Nutzung von bestehen-

den Bad Emser Ressourcen und die naturnahe, grüne Gestaltung weg von der aktuellen 

Betonwüste.  

 

 

 

 

Abwägung: 

Die Stellungnahme ist zur Kenntnis zu nehmen. Die An-

regungen können im Rahmen der Ausführungsplanung 

aufgegriffen werden. Entsprechende Vorgaben im Rah-

men einer Angebotsplanung sind nicht sinnvoll auf-

grund einer fehlenden Prüfung der Machbarkeit zur 

Wärmeplanung und einer nicht abschließenden Pla-

nung der Außenanlagen. 

 

Kein Beschluss erforderlich. 
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9. Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest, PTI 14, Moselweißer Straße 70, 56073 Kob-

lenz, E-Mail vom 23.07.2024 

Seitens der Telekom Technik GmbH, Koblenz wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin 

und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 2 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik 

GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahr-

zunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die 

erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt 

Stellung: 

 

Im Planbereich/in den Planbereichen befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, 

die aus dem beigefügten Plan/den beigefügten Plänen ersichtlich sind. Es kann sich dabei 

teilweise um mehrzügige Kabelformstein-, Schutzrohr- bzw. Erdkabelanlagen handeln. Un-

sere unterirdischen Kabelanlagen wurden im Ortsbereich in einer Regeltiefe von 0,6 m und 

außerhalb des Ortsbereiches in einer Regeltiefe von 0,8 m verlegt. Wir weisen darauf hin, 

daß die Gültigkeit dieser Pläne auf einen Zeitraum von 30 Tagen ab dem im Schriftfeld 

des Planes angegebenen Datum begrenzt ist. Aktuelle Pläne erhalten Sie über unsere Plan-

auskunft: planauskunft.mitte@telekom.de. Es besteht auch die Möglichkeit unsere Tras-

senpläne online abzurufen. Hierfür ist zunächst die Registrierung unter https://trassenaus-

kunft-kabel.telekom.de erforderlich. 

 

In Teilbereichen Ihres Planbereiches/Ihrer Planbereiche befinden sich möglicherweise Blei-

mantelkabel. Sollten im Zuge der Bauarbeiten Telekomkabel freigelegt werden, so bitten 

wir Sie den u.g. Ansprechpartner sofort zu verständigen damit die erforderlichen Prüf- und 

 

 

Inhalt: 

1. Im Plangebiet befinden sich Leitungen der Tele-

kom. 

2. Es wird auf Aufnahme von Textfestsetzungen zur 

Trassenfreihaltung und Baumstandorten gebeten. 

3. Die weiteren Ausführungen betreffen insbesondere 

die Bauausführung. 

 

Abwägung: 

1. Die Planzeichnung ist um entsprechende Leitungs-

rechte zu ergänzen. 

2. Durch die Planung kommt es zu keinen Änderun-

gen der benannten Flächentypen, entsprechende 

Festsetzungen sind daher nicht erforderlich. 

3. Die Stellungnahme ist für die spätere Bauausfüh-

rung relevant und nicht weiter auf Ebene der Bau-

leitplanung zu behandeln. 

Kabelschutzanweisungen liegen vor, sind aber nicht 

projektbezogen und werden aufgrund ihrer Länge nicht 

vorgestellt. 

mailto:planauskunft.mitte@telekom.de
https://trassenauskunft-kabel.telekom.de/
https://trassenauskunft-kabel.telekom.de/
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ggf. notwendigen Austauschmaßnahmen umgehend ergriffen werden können. 

 

Hinsichtlich der bei der Ausführung Ihrer Arbeiten zu beachtenden Vorgaben verweisen 

wir auf die dieser eMail beiliegende Kabelschutzanweisung. Die Kabelschutzanweisung 

erhält auch eine Erläuterung der in den Lageplänen der Telekom verwendeten Zeichen und 

Abkürzungen. 

 

Wir gehen davon aus, daß Kabel nicht verändert werden müssen. Sollten sich in der Pla-

nungs- und/oder Bauphase andere Erkenntnisse ergeben, erwarten wir Ihre Rückantwort, 

damit in unserem Hause die erforderlichen Planungsschritte für die Veränderung der An-

lagen eingeleitet werden können. Kontaktadresse: Deutsche Telekom Technik GmbH, 

Technik Niederlassung Südwest, B1, Herrn Speier, Ste.-Foy-Str. 35-39, 65549 Limburg 

(Rufnummer 06431/297607; eMail: Dominik.Speier@telekom.de) oder Deutsche Telekom 

Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest, B1, Herrn Seibert, Phillipp-Reis-Str. 1, 

57610 Altenkirchen (Rufnummer 02681/83305; eMail: Elmar.Seibert@telekom.de). 

 

Sollten die im Planbereich liegenden Telekommunikationslinien der Telekom von den Bau-

maßnahmen berührt werden und infolgedessen gesichert, verändert oder verlegt werden 

müssen, werden wir diese Arbeiten aus vertragsrechtlichen Gründen selbst an den aus-

führenden Unternehmer vergeben. Sollte eine Vergabe dieser Arbeiten an das ausführende 

Unternehmen nicht zustande kommen, so ist im Bauzeitenplan ein den durch die Telekom 

auszuführenden Arbeiten angemessenes Zeitfenster einzuplanen. 

Wir weisen darauf hin, daß eigenmächtige Veränderungen an unseren Anlagen durch den 

von Ihnen beauftragten Unternehmer nicht zulässig sind. 

 

Wir gehen davon aus, daß der Unternehmer vor Baubeginn eine rechtsverbindliche Ein-

weisung einholt. 

 

mailto:Dominik.Speier@telekom.de
mailto:Elmar.Seibert@telekom.de
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Beschlussvorschlag:  

• Die Planzeichnung wird um Leitungsrechte für die Deutsche Telekom Technik GmbH ergänzt. 

 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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10. Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH, Zurmaiener Straße 175, 54292 Trier, E-Mail vom 15.08.2024 

 

Seitens der Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH, Trier wird folgende Stellung-

nahme abgegeben: 

 

 
 

Zur besseren Lesbarkeit: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 22.07.2024. 

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen die 

von Ihnen geplante Maßnahme keine Einwände geltend macht. 

 

In Ihrem Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. 

Bei objektkonkreten Bauvorhaben im Plangebiet werden wir dazu eine Stellungnahme mit 

entsprechender Auskunft über unseren vorhandenen Leitungsbestand abgeben. 

 

Inhalt: 

Es werden keine Einwände geltend gemacht. 

 

 

Abwägung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen es be-

stehen keine Einwände. Im Rahmen baulicher Ausfüh-

rungen sind Bestandsleitungen zu beachten.  

 

Die weiterführenden Dokumente können per Link ab-

gerufen werden, sind aber nicht spezifisch zum vorlie-

genden Projekt und werden daher nicht dargestellt. 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Seite 30, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur Änderung 

des Bebauungsplans „An der Wipsch/Ost“, Stadt Bad Ems, Stand: August 2024 

 

 

 

11. Syna GmbH, Ludwigshafener Straße 4, 65929 Frankfurt am Main, Schreiben vom 31.07.2024 

 

Seitens der Syna GmbH, Frankfurt wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

 

 
 

 

 

 

Abwägung: 

Die Stellungnahme ist zur Kenntnis zu nehmen und im 

Rahmen der späteren baulichen Ausführung zu beach-

ten. Die bestehenden Versorgungseinrichtungen ste-

hen der Planung nicht entgegen. 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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12. Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Postfach 6307, 30063 Hannover, Schreiben vom 22.07.2024 

 

Seitens der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Hannover wird folgende Stel-

lungnahme abgegeben: 

 

 

 

Abwägung: 

Die zuständige Stelle wurde angeschrieben. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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13. Generaldirektion Kulturelles Erbe Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Koblenz, Niederberger Höhe 1, 56077 

Koblenz, Schreiben vom 19.08.2024 

 

Seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe Direktion Landesarchäologie wird folgende 

Stellungnahme abgegeben: 

 

Erhebliche Bedenken: Vorhaben liegt innerhalb der Pufferzone eines 

UNESCO-Welterbes 

Das Vorhaben befindet sich innerhalb der Pufferzone des seriellen transnationalen 

UNESCO-Welterbes "Obergeramnisch-Rätischer Limes". Die Pufferzone dient in diesem 

Bereich dem Schutz von Siedlungsresten im Umfeld des römischen Kastells Bad Ems im 

Bereich der Martinskirche. In den derzeit unbebauten Bereichen des Plangebietes (Park-

platz im Innenhof, Parzelle 48/30 u.a.) ist mit noch ungestörten archäologischen Befunden 

zu rechnen, da hier laut den historischen Kartenwerken auch in früheren Zeiten keine 

neuzeitliche Bebauung bestanden hat. In den bebauten Bereichen ist zu differenzieren 

zwischen unterkellerten und nicht unterkellerten Bereich. Unterkellerte Bereiche können 

Baureste von frühneuzeitlichen Bauwerken enthalten, die vor einem Abbruch zuvor fach-

gerecht untersucht werden müssen. Nicht unterkellerte Bereiche können ebenso wie der 

unbebaute Hofbereich archäologische Befunde im Zusammenhang mit dem UNESCO-

Welterbe sowie weitere archäologisch relevante Befunde enthalten. Wir fordern im Bereich 

der unbebauten Freiflächen die frühzeitige Durchführung von Sondagen zur Klärung des 

archäologischen Sachstandes. Mit dem Ergebnis dieser Sondage ist auf den archäologi-

schen Sachstand der nicht unterkellerten Bereiche des Plangebietes zu schließen. Entspre-

chend wird durch unsere Dienststelle mit dem Ergebnis dieser Sachstandsermittlung ab-

gewogen, ob im Plangebiet eine bauvorbereitende Untersuchung notwendig ist. Wir ver-

weisen in diesem Zusammenhang bereits jetzt auf § 21 Abs. 3 DSchG RLP. Zur frühzeiti-

gen Koodinierung der ggf. notwendigen Maßnahmen bitten wir den Vorhabenträger/ 

Inhalt: 

• Lage in Pufferzone UNESCO-Welterbe „Oberger-

manisch-Rätischer Limes 

• Forderung archäologische Sondage 

 

Abwägung: 

Eine Abstimmung mit der Landesarchäologie ist erfor-

derlich. Die konkreten Untersuchungen müssen nicht 

zwingend im Rahmen des Bauleitplanverfahrens erfol-

gen, sind aber in die Planunterlagen aufzunehmen. Es 

ist dennoch zu empfehlen, diese frühzeitig durchzufüh-

ren, um spätere Bauverzögerungen im Rahmen der 

Baugenehmigung und baulichen Ausführung zu vermei-

den. 
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Planer um ein Erörterungsgespräch zu Planungen. 

 

Überwindung / Forderung: 

Erörterungsgespräch 

Sachstandsermittlung durch Sondage 

 

Erläuterungen zu archäologischem Sachstand 

Erhebliche Bedenken: Vorhaben liegt innerhalb der Pufferzone eines UNESCO-Welterbes 

Das überplante Gebiet tangiert eine auf der UNESCO-Welterbeliste eingetragene Kulturer-

bestätte. Diese wurde aufgrund ihrer außergewöhnlichen Eigenschaften und ihres univer-

sellen Wertes durch das Welterbekomitee als besonders schützenswert eingestuft. Grund-

lage ist das in Paris verabschiedete "Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Natur-

erbes der Welt" vom 16. November 1972. Durch die Pufferzone soll sichergestellt werden, 

dass keine Bestandteile des Welterbes unbeobachtet zerstört werden beziehungsweise bei 

Entdeckung nach Möglichkeit erhalten bleiben. 

 

Die Stellungnahme ist zur Kenntnis zu nehmen. 

Erläuterung Überwindungen / Forderungen 

Erörterungsgespräch 

Die Planungen in der vorliegenden Form stehen in Konflikt mit den Belangen der Landesar-

chäologie. Daher bittet die GDKE Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, um eine 

Besprechung mit den Trägern und Planern des Vorhabens. Hierbei ist zu erörtern, wie 

durch planerische Berücksichtigung die Vorhabenplanung bezüglich des Konfliktes mit ar-

chäologischen Belangen geheilt werden kann. 

 

Die Stellungnahme ist zur Kenntnis zu nehmen. Eine 

frühzeitige Abstimmung und Bearbeitung im Rahmen 

der Bauleitplanung schafft Planungssicherheit und ver-

hindert bauliche Verzögerungen. 

Sachstandsermittlung durch Sondage 

Die Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Koblenz fordert in dem überplanten Gelände 

eine fachgerechte Sachstandsermittlung, um Art und Umfang der ggf. vorhandenen ar-

chäologischen Befunde festzustellen. Diese erfolgt in Form von Baggersondagen. Hierbei 

Die Stellungnahme ist zur Kenntnis zu nehmen. Eine 

frühzeitige Abstimmung und Bearbeitung im Rahmen 

der Bauleitplanung schafft Planungssicherheit und ver-

hindert bauliche Verzögerungen. 
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wird durch Mitarbeiter der Landesarchäologie ermittelt, ob im Plangebiet archäologische 

Funde und Befunde vorhanden sind und inwieweit diese durch das Vorhaben beeinträch-

tigt werden. Die Kosten dieser Sachstandsermittlung sind gemäß §21 Abs. 3 DSchG RLP 

durch den Verursacher zu tragen. Das Ergebnis der Untersuchung wird dem Vorhabenträ-

ger von Seiten der Landesarchäologie schriftlich mitgeteilt. 

 

Erläuterungen zu archäologischem Sachstand 

Erhebliche Bedenken: Vorhaben liegt innerhalb der Pufferzone eines UNESCO-Welterbes 

Das überplante Gebiet tangiert eine auf der UNESCO-Welterbeliste eingetragene Kulturer-

bestätte. Diese wurde aufgrund ihrer außergewöhnlichen Eigenschaften und ihres univer-

sellen Wertes durch das Welterbekomitee als besonders schützenswert eingestuft. Grund-

lage ist das in Paris verabschiedete "Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Natur-

erbes der Welt" vom 16. November 1972. Durch die Pufferzone soll sichergestellt werden, 

dass keine Bestandteile des Welterbes unbeobachtet zerstört werden beziehungsweise bei 

Entdeckung nach Möglichkeit erhalten bleiben. Diese Stellungnahme bezieht sich aus-

schließlich auf die Belange der Direktion Landesarchäologie. Eine Stellungnahme der Di-

rektion Landesarchäologie, Referat Erdgeschichte (erdgeschichte@gdke.rlp.de) sowie der 

Direktion Landesdenkmalpflege (landesdenkmalpflege@gdke.rlp.de) muss gesondert ein-

geholt werden. 

 

Die Stellungnahme ist zur Kenntnis zu nehmen. Die üb-

rigen Stellen wurden beteiligt. 

Beschlussvorschlag:  

• Die Aussagen der Stellungnahme zur Lage im Rahmenbereich des Limes und daraus resultierenden Anforderungen der Landesarchäologie 

werden in die Unterlagen des Bebauungsplans aufgenommen. 

• Abstimmungen mit der Landesarchäologie zum weiteren Vorgehen erfolgen zeitnah. 

 

Beratungsergebnis: 
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Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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14. Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und benachbarter Kommunen ohne Anregungen oder Bedenken 

1. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Fontainengraben 200, 53123 Bonn, 

Schreiben vom 23.07.2024 

2. Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Peter-Klöckner-Straße 3, 56073 Koblenz, Schreiben vom 07.08.2024 

3. Handwerkskammer Koblenz, Friedrich-Ebert-Ring 33, 56068 Koblenz, Schreiben vom 29.07.2024 

4. Forstamt Lahnstein, Emser Landstraße 8, 56112 Lahnstein, E-Mail vom 29.07.2024 

5. Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau, Koppelheck 26, 56377 Nassau, Schreiben vom 01.08.2024 

6. Amprion GmbH, Asset Management, Bestandssicherung Leitungen, Robert-Schuman-Straße 7, 44263 Dortmund, E-Mail 

vom 23.07.2024 

7. inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH, Ein Unternehmen der Deutschen Glasfaser, Am Saararl-

turm 1, 66740 Saarlouis, E-Mail vom 22.07.2024 

 



Seite 38, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur Änderung 

des Bebauungsplans „An der Wipsch/Ost“, Stadt Bad Ems, Stand: August 2024 

 

 

 

II. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB 

1. Praxis / Dialyse- und Lipid-Aphresezentrum, Bad Ems, Schreiben vom 23.07.2024 

Seitens der Facharztpraxis, Bad Ems wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

 

 
 

 
 

 

 

Abwägung: 

Die Stellungnahme weist auf einer dauerhafte Sicherstellung der 

Andienung und der Rettungswege/ Zugang für die Feuerwehr, 

sowie eine Staubunverträglichkeit der Praxis hin. Durch die 

Planung kommt es zu keiner relevanten Veränderung der 

Verkehrssituation. Die Eingaben betreffen damit die Bauphase. 

Eine Angebotsplanung kann dabei nicht abschließend festlegen, 

wie diese Problematiken zu lösen sind (z.B. verminderte 

Emissionen durch Holzbauweise, Sicherstellen dauerhaft offener 

Verkehrswege und Nichtverwendung der relevanten Stelplätze 

zur Lagerhaltung). 

Die Hinweise der Textfestsetzungen sollten daher nachrichtlich 

um die Kernaussagen ergänzt werden. 
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Beschlussvorschlag:  

• Die Hinweise der Textfestsetzungen werden um die Kernaussagen der Stellungnahme nachrichtlich ergänzt. 

• Der Rat spricht sich für eine Holzbauweise zur Minimierung der Immissionsbelastung (Lärm, Staub) aus. 

 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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2. Stiftung Scheuern, am Burgberg 16, 56377 Nassau, E-Mail vom 23.07.2024 

Seitens der Stiftung Scheuern, Nassau wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Abwägung: 

Die Stellungnahme beschreibt die Erfordernisse der 

Andienung, die Hauptzugänge und das 

Evakuierungskonzept. Die Planung an sich stellt für 

keine der benannten Punkte ein Problem dar. Diese 

sind im Rahmen der konkreten Ausführungsplanung 

und späteren Ausführung zu beachten. 

 

Räumungskonzepte und Alarmfälle sind zur Kenntnis 

zu nehmen. Sie betreffen die spätere bauliche Aus-

führung. 
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Seite 45, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur Änderung 

des Bebauungsplans „An der Wipsch/Ost“, Stadt Bad Ems, Stand: August 2024 

 

 

 

 

 



Seite 46, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur Änderung 

des Bebauungsplans „An der Wipsch/Ost“, Stadt Bad Ems, Stand: August 2024 

 

 

 

 
 

 
 



Seite 47, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur Änderung 

des Bebauungsplans „An der Wipsch/Ost“, Stadt Bad Ems, Stand: August 2024 

 

 

 

 



Seite 48, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur Änderung 

des Bebauungsplans „An der Wipsch/Ost“, Stadt Bad Ems, Stand: August 2024 

 

 

 

 

 
 



Seite 49, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur Änderung 

des Bebauungsplans „An der Wipsch/Ost“, Stadt Bad Ems, Stand: August 2024 

 

 

 

 
 

 
 



Seite 50, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur Änderung 

des Bebauungsplans „An der Wipsch/Ost“, Stadt Bad Ems, Stand: August 2024 

 

 

 

 
 

 

 

  



Seite 51, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur Änderung 

des Bebauungsplans „An der Wipsch/Ost“, Stadt Bad Ems, Stand: August 2024 

 

 

 

III. Stellungnahmen gemäß § 2 (2) BauGB 
 

- keine 

 

 


